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Pfändbarkeit von Beiträgen auf eine sog. „Riester-Rente“
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Leitsatz

Beiträge des Arbeitnehmers aus seinem Netto-Arbeitsentgelt auf einen nach § 5 des Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetzes zertifizierten Vertrag (,,Riester-Rente“) sind in maximaler Höhe des steuerlich begünstigten Betrages nach § 851 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 97 EStG unpfändbar.

A. 

Problemstellung

Bei der Beurteilung des Pfändungsschutzes bei einem nach § 5 AltZertG zertifizierten Altersvorsorgevertrag (sog. Riester-Rente) ist zwischen der Ansparphase, in der das Altersvorsorgevermögen gebildet wird, und der Auszahlungsphase, in der die laufenden Renten oder Raten im Alter aus diesem Vermögen gezahlt werden, zu differenzieren. Die Entscheidung des LArbG Mainz betrifft die Ansparphase und die Frage, ob die laufenden – förderungsrelevanten – Beiträge zu einem solchen Altersvorsorgevertrag unpfändbar sind.

B. 

Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die Klägerin ist Versicherungsnehmerin eines zertifizierten Altersvorsorgevertrages (§ 5 AltZertG) mit einem monatlichen Beitrag von 80 €. Bei der Berechnung ihres pfändbaren Arbeitseinkommens hat die Arbeitgeberin diesen Betrag über einen Zeitraum von fünf Monaten berücksichtigt, so dass ihr unpfändbares Einkommen geschmälert wurde. Die hiergegen gerichtete Klage war in beiden Instanzen erfolgreich. Der Klägerin steht der Vergütungsanspruch in Höhe des Differenzbetrages gemäß § 611 Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Arbeitsvertrag zu.

Das LArbG Mainz grenzt zunächst die vorliegende Konstellation des Versicherungsvertrages von einer Direktversicherung (§ 1b Abs. 2 BetrAVG) ab, deren Beiträge durch Entgeltumwandlung nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, § 1a BetrAVG aufgebracht werden. In diesem Fall besteht für den Arbeitnehmer kein pfändbarer Anspruch auf Arbeitsentgelt gemäß § 850 Abs. 2 ZPO, sondern ein von der Norm nicht erfasster Anspruch auf Leistungen zur betrieblichen Altersvorsorge (BAG, Urt. v. 17.02.1998 - 3 AZR 611/97, m. Anm. Hintzen, EWiR 1998, 575; im Anschluss LArbG Niedersachsen, Urt. v. 19.12.2006 - 12 Sa 1208/05), den der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer durch Zahlung der Beiträge zur Direktversicherung erfüllt. Laut vorliegendem Sachverhalt findet keine Entgeltumwandlung statt. Die Beklagte führt die Beiträge auf Zahlungsanweisung der Klägerin aus dem Nettoentgelt ab, so dass die Argumentation zur Unpfändbarkeit der Direktversicherungsbeiträge bei Entgeltumwandlung nicht trägt, wie das Gericht klarstellt.

Das Gericht begründet anschließend die Unpfändbarkeit der geförderten Altersvorsorgebeiträge (§ 82 Abs. 1, 2a EStG) sehr gründlich und überzeugend. Sie folgt bereits aus dem klaren Gesetzeswortlaut des § 97 Satz 1 EStG, nach dem die geförderten laufenden Altersvorsorgebeiträge nicht übertragbar sind. Mithin sind sie nach § 851 Abs. 1 ZPO unpfändbar und bei der Berechnung des pfändbaren Erwerbseinkommens nicht zu Grunde zu legen. Dem entspricht ferner die Entstehungsgeschichte der Norm, die das Gericht kurz nachvollzieht. Auch nach dem Sinn und Zweck der staatlich geförderten privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge, die Unzulänglichkeiten der gesetzlichen Rentenversicherung auszugleichen, ist nicht nur das angesparte Vermögen, sondern auch dessen Aufbau durch den Pfändungsschutz der Altersvorsorgebeiträge zu ermöglichen. Insoweit sind die Beiträge mit denen zur gesetzlichen Rentenversicherung (§ 850e Nr. 1 ZPO) gleichzustellen.

C. 

Kontext der Entscheidung

Um die durch die Rentenreform 2001 hervorgerufenen Versorgungslücken zu schließen und somit den Lebensstandard im Alter zu sichern, wurde zum 01.01.2002 die privat-öffentliche Altersvorsorge in Form des zertifizierten Altersvorsorgevertrages eingeführt (AltZertG, BGBl I 2001, 1310, 1322), der für den Paradigmenwechsel in der deutschen Alterssicherung steht. Der Staat fördert die Altersvorsorge, wenn die vertragsspezifischen und die der Höhe nach vom Erwerbseinkommen abhängigen Förderkriterien erfüllt sind (§ 1 Abs. 1 AltZertG, § 10a, Abschnitt XI EStG).

Die rechtliche Ausgestaltung des Altersvorsorgevertrages (Rentenversicherungs-, Bank- oder Fondsparplanverträge) orientiert sich an seiner Funktion, sukzessive Vermögen aufzubauen, um aus ihm im Alter den laufenden Lebensunterhalt in Form lebenslanger monatlicher Renten- oder Ratenzahlungen abzudecken (siehe § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 4 AltZertG). Dementsprechend muss ein Zugriff von Pfändungsgläubigern in der Ansparphase (zum Begriff Hasse, VersR 2007, 870, 871 Fn. 33) ausgeschlossen werden.

Für diese Phase gilt der umfassende Pfändungsschutz des § 97 Satz 1 EStG, der die verschiedenen Komponenten erfasst, aus denen sich die Alterssicherung zusammensetzt: Unübertragbar und damit unpfändbar gemäß § 851 Abs. 1 ZPO sind die geförderten laufenden Beiträge, der Anspruch auf die staatliche Förderung in Form der Zulagen und das bereits in dem Vertrag angesparte Vermögen mit seinen Erträgen. Die Entscheidung des LArbG Mainz betrifft diese Ansparphase, für die es das Zugriffsverbot der Pfändungsgläubiger für die geförderten laufenden Altersvorsorgebeiträge ausführlich begründet.

Der Pfändungsschutz für die Ansparphase wird bei der Basisrentenversicherung als zweite Form der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge (eingeführt mit AltEinkG v. 05.07.2004, BGBl I, 1427, zum 01.01.2005, sog. Rürup-Rente) über die vertragspezifische Ausgestaltung hergestellt, da die Ansprüche aus dem Vorsorgevertrag nicht übertragbar sein dürfen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG). Daher sind sie gemäß § 851 Abs. 1 ZPO auch unpfändbar. Ausgenommen davon sind die Beiträge zu diesem Vertrag, die noch nicht vertragsgebunden sind, weil der Pfändungsschuldner sie aus seinem Einkommen oder Vermögen aufwendet, wie es das LArbG Mainz für die sog. Riester-Rente zutreffend festgestellt hat. In diesem Fall ist § 97 Satz 1 EStG entsprechend anzuwenden, da ebenfalls eine staatlich geförderte Form der Altersvorsorge mit derselben Zielsetzung, den Lebensunterhalt im Alter zu sichern, betrieben wird. § 82 Abs. 4 Nr. 3 EStG, der die Beiträge von den Altersvorsorgebeiträgen ausnimmt, steht dem nicht entgegen, da die Regelung nur eine steuerliche Doppelbegünstigung verhindern soll (dazu Bordewin/Brandt/Bode, EStG, 2005, § 82 Rn. 58).

D. 

Auswirkungen für die Praxis

In der Praxis ist der Pfändungsschutz von Altervorsorgebeiträgen und -vermögen davon abhängig, in welcher Form er betrieben wird. Wie das LArbG Mainz mit der vorliegenden Entscheidung bestätigt hat, ist der Pfändungsschutz am stärksten bei der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge ausgeprägt.

Er gilt auch dann, wenn sie in die betriebliche Altersvorsorge dadurch integriert ist, dass für die Auszahlungsphase eine lebenslange Renten- oder Ratenzahlung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AltZertG vorgesehen ist, ohne dass eine Zertifizierung erforderlich ist. Die laufenden Beiträge sind ebenfalls Altersvorsorgebeiträge (§ 82 Abs. 2 EStG) und in der Anzahlungsphase nach § 97 Satz 1 EStG geschützt. Entsprechendes gilt für das daraus gebildete Altersvorsorgevermögen.

Das Pfändungsschutzsystem ist mit der Einführung des Pfändungsschutzes für Altersrenten gemäß § 851c ZPO als Kernstück der jüngsten Reform komplexer geworden, der sowohl das angesparte Altersvorsorgevermögen (§ 851c Abs. 2 ZPO) als auch die laufenden Rentenzahlungen im Alter (§ 851c Abs. 1 ZPO) erfasst. Der Pfändungsschutz ist wiederum an eine vorsorgeorientierte Ausgestaltung des Vertrages gebunden, für die die Norm vier Kriterien benennt (§ 851c Abs. 1 ZPO). Sie soll vor allem gravierende Schutzdefizite für Selbstständige und Freiberufler schließen (BT-Drs. 16/886, S. 7). Das Pfändungsschutzsystem verlangt in der Praxis eine exakte Feststellung der vertraglichen Bedingungen und Höhe der Ansprüche, um das Altersvorsorgeprodukt dem jeweiligen Pfändungsschutz zuzuordnen und den Schutz daraus gepfändeter Ansprüche beurteilen zu können.

So ist bei der sog. Riester-Rente zu beachten, dass der Pfändungsschutz mit Umfang und Höhe der staatlichen Förderung korrespondiert und entsprechend begrenzt ist. Die Vorsorgenden können höhere Beiträge in den Vorsorgevertrag einzahlen und nichtgefördertes Altersvorsorgevermögen bilden, ohne jedoch dem beschriebenen Pfändungsschutz zu unterliegen.

Der neue Pfändungsschutz des § 851c ZPO greift nicht ohne weiteres ein, da ein Verfügungsverbot über die Ansprüche aus dem Vertrag vereinbart sein muss (§ 851c Abs. 1 Nr. 2 ZPO), was bei der sog. Riester-Rente nicht vorausgesetzt ist (§ 1 Abs. 1 Satz 1 AltZertG). Der Vorsorgende kann über den Altersvorsorgevertrag – förderschädlich – durch Kündigung verfügen. Dies ist auch ein Grund dafür, dass der allgemeine Pfändungsschutz für Lebensversicherungsverträge gemäß § 165 Abs. 3 VVG i.V.m. § 851 Abs. 1 ZPO nicht anwendbar ist, weil er ebenfalls an ein Verwertungsverbot geknüpft ist (so auch Hasse, VersR 2007, 870, 880).
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